
3. Nachtragssatzung
zur Satzung der Gemeinde Quarnbek über die Benutzung 
der Kindertagesstätte Strohbrück (Benutzungssatzung)

vom 13.07.2017

Vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 757), wird auf Grundlage des § 4 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig- 
Holstein vom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57) und des § 1 Absatz 1, des § 2 Absatz 1, und 
der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 
10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H. S. 27), jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Quarnbek vom 09.06.2022 
folgende 3. Nachtragssatzung erlassen:

1. § 5a wird neu eingefügt mit der Überschrift „Mittagsverpflegung“

2. $5a erhält den Abs. 1 mit folgender Fassung:

1. Alle Ganztagskinder (Betreuung bis 15 Uhr oder 16 Uhr) sowie die Krippenkinder 
müssen für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung verbindlich angemeldet werden.

3. S5a erhält den Abs. 2 mit folgender Fassung:

2. Die verpflichtende Teilnahme an der Mittagsverpflegung gilt für die in Absatz 1 
aufgeführten Kinder unabhängig davon, ob das Mittagessen von dem Einrichtungsträger 
oder einem Dritten zur Verfügung gestellt wird.

Artikel 1
Änderungen

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese 3. Nachtragssatzung tritt zum 01.08.2022 in Kraft.

24107 Quarnbek, den 10.06.2022

GEMEINDE QUARNBEK 
DER BÜRGERMEISTER


